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RS UVS Kärnten 1995/06/30 KUVS-
608/1/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1995

Rechtssatz

Der Hinweis des Beschuldigten, daß es rund sechs Wochen nach dem Vorfall nicht mehr möglich sei die

entsprechende Auskunft zu erteilen, exkulpiert nicht, da das Gesetz keine zeitliche Beschränkung der Auskunftsp4icht

bzw der Aufbewahrung von Aufzeichnungen, um dieser Verp4ichtung nachkommen zu können, vorsieht (VwGH vom

11.9.1979, 1218/79).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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